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Gesetz 
vom 8. November 2024 

über die Abänderung des Ausserstreitgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2010 über das gerichtliche Verfahren 
in Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen (Ausserstreitgesetz; Auss-
StrG), LGBl. 2010 Nr. 454, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abge-
ändert: 

Art. 19 Abs. 2a und 5 

2a) Die Öffentlichkeit der Verhandlung kann von Amts wegen oder 
auf Antrag ausgeschlossen werden, wenn durch sie ein Geschäftsgeheim-
nis im Sinne von Art. 1a Abs. 1 Bst. n des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb gefährdet würde. Die Begründung über die Ausschliessung 
der Öffentlichkeit darf in diesem Fall nur den in Abs. 5 genannten Perso-
nen verkündet werden. 

5) Hat das Gericht die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so kann eine Par-
tei verlangen, dass ausser ihr und ihrem Vertreter auch einer Person ihres 
Vertrauens die Anwesenheit bei der mündlichen Verhandlung gestattet 
werde; im Übrigen sind die §§ 171 Abs. 2 und 3, 173 und 175 Abs. 2 ZPO 
anzuwenden. 
 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 48/2024 und 105/2024 



2 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Verfassungsgesetz vom 8. No-
vember 2024 über die Abänderung der Verfassung vom 5. Oktober 1921 
in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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